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Besondere Bedingungen Postbank 
MasterCard (Kreditkarte) und Visa Card (Kreditkarte)

I Zahlungsverkehrsbezogene  
Anwendungen

1 Verwendungsmöglichkeiten 
1.1 zu Zahlungsverkehrszwecken 
(1) Die Mastercard/Visa Card ist eine Kredit-
karte. Die von der Bank ausgegebene Master-
card und die Visa Card kann der Karteninhaber 
im Inland und als weitere Dienstleistung auch 
im Ausland einsetzen: 

–  mit der Mastercard bei den Mastercard- 
Vertragsunternehmen und mit der Visa Card 
bei Visa-Vertragsunternehmen Waren und 
Dienstleistungen bargeldlos bezahlen und 

–  darüber hinaus als weitere Dienstleistung an 
Geldautomaten sowie an Kassen von Kredit- 
instituten – dort zusätzlich gegen Vorlage 
 eines Ausweispapiers – Bargeld beziehen 
(Bar geldauszahlungsservice); über die Höchst-
be träge beim Bezug von Bargeld wird die 
Bank den Karteninhaber gesondert unter-
richten. 

(2) Die Vertragsunternehmen sowie die Kredit- 
institute und die Geldautomaten im Rahmen 
des Bargeldauszahlungsservice sind an den 
Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der 
Mastercard und der Visa Card (im Folgenden 
insgesamt auch „Kreditkarte“ genannt) zu 
 sehen sind. 

(3) Soweit mit der Kreditkarte zusätzliche Leis-
tungen (z. B. Versicherungen) verbunden sind, 
wird der Karteninhaber hierüber gesondert 
 informiert. 

(4) Der Karteninhaber darf Business Cards 
 ausschließlich für Geschäftsausgaben nutzen. 
Geschäftsausgaben sind Ausgaben für Güter 
und Dienstleistungen, die der Karteninhaber 
in seiner Eigenschaft als Repräsentant des 
 Unternehmens tätigt. 

Die Ausgabe einer Visa Enterprise Card erfolgt 
nur über die Firma, bei der der Karteninhaber 
beschäftigt ist.

(5) Verfügungen über auf dem Kreditkarten-
konto unterhaltene Guthaben sind nur durch 
schriftlich oder telefonisch beauftragte Über-
weisungen auf das vom Karteninhaber be-
nannte Referenzkonto möglich. Bei einem 
 telefonisch erteilten Überweisungsauftrag 
muss der Karteninhaber zugleich Inhaber des 
Referenzkontos sein. Die Bank ist berechtigt, 
bei telefonisch erteilten Überweisungen Be-
tragsgrenzen je Überweisung festzulegen. Der 
für das Guthaben jeweils gewährte Zinssatz 
ergibt sich aus der monatlichen Kreditkarten-
abrechnung. Die Zinsen werden monatlich 
dem Kreditkartenkonto gutgeschrieben. 

1.2 als Speichermedium für Zusatzanwendungen 
Verfügt die an den Kunden ausgegebene Kredit-
karte über einen Chip, so kann die Kreditkarte 
auch als Speichermedium für Zusatzanwen-
dungen 
–  der Bank nach Maßgabe des mit der Bank 

abgeschlossenen Vertrages (bankgenerierte 
Zusatzanwendung) oder 

–  eines Vertragsunternehmens nach Maßgabe 
des mit diesem abgeschlossenen Vertrages 
(unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dung)

verwendet werden.

1.3 Ausgabe der Karte
Die Karte kann als physische Karte und zusätz-
lich, soweit von der Bank angeboten, als digi-
tale Karte zur Speicherung auf einem Telekom- 
munikations-, Digital- oder IT-Gerät (mobiles 
Endgerät) ausgegeben werden. Diese Beson-
deren Bedingungen gelten für beide Karten-
formen gleichermaßen, es sei denn, es ist 
ausdrücklich etwas anderes geregelt.

2 Persönliche Geheimzahl (PIN) 
(1) Für die Nutzung von Geldautomaten und 
an Kassenterminals wird dem Karteninhaber 
für seine Kreditkarte eine persönliche Geheim-
zahl (PIN = persönliche Identifikationsnummer) 
zur Verfügung gestellt. Die Bank ist berechtigt, 
bei Ausgabe einer Mastercard und Visa Card 
für denselben Karteninhaber für beide Kredit-
karten (Kreditkarten-Doppel) eine gemeinsame 
persönliche  Geheimzahl (PIN) zur Verfügung 
zu stellen. 

(2) Die Kreditkarte kann an Geldautomaten 
sowie an Kassenterminals, an denen im Zu-
sammenhang mit der Verwendung der Kredit-
karte die PIN eingegeben werden muss, nicht 
mehr eingesetzt werden, wenn die PIN drei-
mal hintereinander falsch eingegeben wurde. 
Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall 
mit seiner Bank, möglichst mit der kontofüh-
renden Stelle, in Verbindung setzen. 
 

3 Autorisierung von Kartenzahlungen 
durch den Karteninhaber 
(1) Bei Nutzung der Kreditkarte ist entweder 
–  ein Beleg zu unterschreiben, auf den das 

Vertragsunternehmen die Kartendaten über-
tragen hat, oder 

–  an Geldautomaten und automatisierten Kas-
sen die PIN einzugeben.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karten-
inhaber und Vertragsunternehmen kann der 
Karteninhaber – insbesondere zur Beschleuni-
gung eines Geschäftsvorfalls im Rahmen eines 
fernmündlichen Kontakts – ausnahmsweise 
darauf verzichten, den Beleg zu unterzeichnen, 
und stattdessen lediglich seine Kreditkarten-
nummer angeben. Die Bank ist in diesem Falle 
berechtigt, zusätzlich 
–  die Angabe mehrerer Merkmale aus den 

personenbezogenen Daten des Karteninha-
bers (nachfolgend „persönliches Merkmal“) 
oder

–  die Eingabe einer unmittelbar vor Durchfüh-
rung der Verfügung über ein mobiles End-
gerät (z. B. Mobiltelefon) per SMS bekannt 
gegebenen Transaktionsnummer (mobile TAN)

zu verlangen. Für den Versand der mobilen TAN 
per SMS nutzt die Bank den für das Postbank 
Girokonto eingerichteten mobilen TAN-Service, 
insbesondere die dort eingerichtete Telefon-
nummer.

(2) Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der 
Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) 
zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit 
dafür zusätzlich eine PIN oder die Unterschrift 
erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit 
deren Einsatz erteilt. Nach der Erteilung der  
Zustimmung kann der Karteninhaber die Kar-
tenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser 
Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche 
Zustimmung enthalten, dass die Bank die für 
die Ausführung der Kartenzahlung notwendi-
gen personenbezogenen Daten des Kartenin-
habers verarbeitet, übermittelt und speichert.

(3) Die Kreditkarte ist mit der Funktion „kontakt-
loses Bezahlen“ ausgestattet. Beim kontaktlo-
sen Bezahlen an Kassenterminals ist die Kredit-
karte an ein Kartenlesegerät zu halten. Für 
Kleinstbeträge ist unter Umständen die Ein-
gabe einer PIN oder das Unterschreiben  eines 
Belegs nicht erforderlich. 

(4) Die Karte nimmt am 3-D-Secure-Verfahren 
teil. Bei Online-Bezahlvorgängen kann ein Ver-
tragsunternehmen zur Sicherstellung des Ein-
satzes der Kreditkartennummer durch den 
rechtmäßigen Karteninhaber das der jeweiligen 
Kreditkarte zugeordnete 3-D-Secure-Verfahren 
anwenden. Die Authentifizierung erfolgt mit-
tels der hierfür zur Verfügung gestellten Per-
sonalisierten Sicherheitsmerkmale (z. B. TAN, 
Mobile-App).

Die Bank ist berechtigt, einen Kreditkartenum-
satz abzulehnen, den der Kreditkarteninhaber 
bei einem Unternehmen, das den Einsatz des 
3-D-Secure-Verfahrens für diese Transaktion 
vorsieht, ohne dessen Nutzung tätigen will.

Weitere Authentifizierungsverfahren bei  
Online-Bezahlvorgängen werden dem Karten-
inhaber von der Bank gesondert mitgeteilt.

4 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des 
Karteninhabers einen im Rahmen der finan-
ziellen Nutzungsgrenze (vgl. I.7) verfügbaren 
Geldbetrag zu sperren, wenn 
–  der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfän-

ger ausgelöst worden ist und
–  der Karteninhaber auch der genauen Höhe 

des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt 
hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank un-
beschadet sonstiger gesetzlicher oder vertrag-
licher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr 
der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden 
oder der Zahlungsauftrag zugegangen ist.

5 Ablehnung von Kartenzahlungen durch 
die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung ab-
zulehnen, wenn 
–  sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN 

legitimiert hat,
–  der für die Kartenzahlung geltende Ver fü-

gungsrahmen der Kreditkarte oder die  
finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehal-
ten ist oder

–  die Kreditkarte gesperrt ist oder
–  das abgefragte persönliche Merkmal (vgl. Nr. 3 

Absatz 1 Satz 3) oder die mobile TAN falsch 
eingegeben wurde oder

–  beim Einsatz der Kreditkarte der Verdacht  
einer nicht autorisierten oder betrügeri schen 
Verwendung der Kreditkarte besteht.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Ter-
minal, an dem die Kreditkarte eingesetzt wird, 
unterrichtet.

6 Ausführungsfrist 
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsemp-
fänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungs-
auftrages bei der Bank ist diese verpflichtet 
 sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag 
spätestens an dem im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis Postbank“ angegebenen Zeitpunkt 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers eingeht. 



7 Finanzielle Nutzungsgrenze 
(1) Der Karteninhaber darf die Kreditkarte nur 
innerhalb des Verfügungsrahmens der Kredit-
karte und nur in der Weise nutzen, dass ein 
Ausgleich der Kartenumsätze bei Fälligkeit 
 gewähr leistet ist. Der Karteninhaber kann mit 
seiner Bank eine Änderung des Verfügungs-
rahmens seiner Kreditkarte vereinbaren. 

(2) Auch wenn der Karteninhaber die finanzi-
elle Nutzungsgrenze nicht einhält, ist die Bank 
berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu 
verlangen, die aus der Nutzung der Kredit-
karte entstehen. Die Genehmigung einzelner 
Kredit kartenumsätze führt weder zur Einräu-
mung eines Kredites noch zur Erhöhung eines 
zuvor eingeräumten Kredites, sondern erfolgt 
in der Erwartung, dass ein Ausgleich der Kre-
ditkarten- umsätze bei Fälligkeit gewährleistet 
ist. 

(3) Übersteigt die Buchung von Kreditkarten- 
umsätzen ein vorhandenes Kontoguthaben 
oder einen vorher für das Konto eingeräumten 
Kredit, so führt die Buchung lediglich zu einer 
geduldeten Kontoüberziehung. 

8 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des 
Karteninhabers 

8.1 Unterschrift 
Der Karteninhaber hat seine Kreditkarte nach 
Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld 
zu unterschreiben. 

8.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Kreditkarte 
Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt 
aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie 
abhandenkommt und missbräuchlich verwen-
det wird. Sie darf insbesondere nicht unbeauf-
sichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. 
Denn jede Person, die im Besitz der Kredit-
karte ist, hat die Möglichkeit, mit ihr miss-
bräuchliche Verfügungen zu tätigen. 

8.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheim-
zahl (PIN) 
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, 
dass keine andere Person Kenntnis von der 
persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN 
darf insbesondere nicht auf der Karte ver-
merkt, bei einer digitalen Karte nicht im mobi-
len Endgerät oder in einem anderen Kommu-
nikationsgerät gespeichert oder in anderer 
Weise zusammen mit dieser aufbewahrt wer-
den. Denn jede Person, die die PIN kennt und 
in den Besitz der Karte kommt, hat die Mög-
lichkeit, zu- lasten des auf der Karte angege-
benen Kontos Verfügungen zu tätigen (zum 
Beispiel Geld an Geldautomaten abzuheben). 
Sofern der Karteninhaber eine digitale Karte 
nutzt und der Zugriff auf das Mobiltelefon 
oder ein anderes Kommunikationsgerät durch 
ein vom Karteninhaber wählbares Legitima-
tionsmedium abgesichert werden kann, darf 
der Karteninhaber zur Absicherung des Zu-
griffs nicht dieselbe PIN verwenden, die für die 
Nutzung der Karte erforderlich ist.

8.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des 
Karteninhabers 
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder 
Diebstahl seiner Kreditkarte bzw. des mobilen 
Endgeräts mit digitaler Karte, die missbräuch-
liche Verwendung oder eine sonstige nicht 
 autorisierte Nutzung von Kreditkarte oder PIN 
fest oder hat der Karteninhaber den Verdacht, 
dass die Kreditkarte unter Verwendung eines 
persönlichen Merkmals (vgl. Nr. 3 Absatz 1 
Satz 3) oder einer mobilen TAN missbräuchlich 
verwendet worden ist, so ist die Bank, und 
zwar möglichst die kontoführende Stelle, oder 
eine Repräsentanz des jeweiligen Kreditkar-
tenverbundes unverzüglich zu unterrichten, 
um die Kreditkarte sperren zu lassen. Die Kon-
taktdaten, unter denen eine Sperranzeige ab-
gegeben werden kann, werden dem Kartenin-
haber gesondert mitgeteilt. Der Karteninhaber 
hat jeden Diebstahl oder Missbrauch auch un-
verzüglich bei der Polizei anzuzeigen. 

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass 
eine andere Person unberechtigt in den Besitz 
seiner Kreditkarte gelangt ist, eine miss-
bräuchliche Verwendung oder eine sonstige 
nicht  autorisierte Nutzung von Kreditkarte 
oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls eine Sperr-
anzeige abgeben. 

(3) Die Sperrung einer unternehmensgenerier-
ten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber 
dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatz-
anwendung in den Chip der Kreditkarte ein-
gespeichert hat, und ist nur dann möglich, 
wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur 
Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. 
Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzan-
wendung kommt nur gegenüber der Bank in 
Betracht und richtet sich nach dem mit der 
Bank abgeschlossenen Vertrag. 

(4) Der Karteninhaber hat die Bank unverzüg-
lich nach Feststellung einer nicht autorisierten 
oder fehlerhaft ausgeführten Kartenzahlung 
zu unterrichten. 

9 Zahlungsverpflichtung des Karten-
inhabers 
(1) Die Bank ist gegenüber Vertragsunterneh-
men sowie den Kreditinstituten, die die Kredit-
karte an ihren Geldautomaten akzeptieren, 
verpflichtet, die vom Karteninhaber mit der 
Kreditkarte getätigten Umsätze zu begleichen. 

(2) Die Bank unterrichtet den Karteninhaber 
mindestens einmal monatlich auf dem verein-
barten Weg über alle im Zusammenhang mit 
der Begleichung der Kartenumsätze entstehen-
den Aufwendungen. 

Mit Karteninhabern, die nicht Verbraucher sind, 
wird die Art und Weise sowie die zeitliche 
Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart. 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist der 
Betrag fällig, nachdem die Bank dem Karten-
inhaber Abrechnung erteilt hat. 

(3) Einwendungen und sonstige Beanstandun-
gen des Karteninhabers aus seinem Vertrags-
verhältnis zu dem Vertragsunternehmen, bei 
dem die Kreditkarte eingesetzt wurde, sind 
unmittelbar gegenüber dem Vertragsunter-
nehmen geltend zu machen. 

10 Fremdwährungsumrechnung 
Nutzt der Karteninhaber die Kreditkarte für 
Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, wird 
das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Be-
stimmung des Kurses bei Fremdwährungsge-
schäften ergibt sich aus dem „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis Postbank“. Eine Änderung 
des in der Umrechnungsregelung genannten 
Referenzwechselkurses wird unmittelbar und 
ohne vorherige Benachrichtigung des Karten-
inhabers wirksam. 

11 Kreditkarten Online-Service 
(1) Für Teilnehmer des Verfahrens „Postbank 
Online-Banking“ wird die monatliche Kredit-
kartenabrechnung über die Internet-Adresse 
www.postbank.de zur Einsichtnahme bereitge-
halten. Vor jeder Anfrage hat der Karteninhaber 
die im Rahmen des Verfahrens „Postbank  
Online-Banking“ für den Zugang zum Online 
Banking nach Nr. 3 der Besonderen Bedingun-
gen Postbank – Postbank Online Banking er-
forderlichen Daten einzugeben. 

(2) Inhabern von Zusatzkarten sowie Inhabern
einer Postbank Business, Corporate oder  
Enterprise Card wird ein Zugang außerhalb des 
Postbank Online Banking zur Verfügung ge-
stellt. Gleiches gilt für Inhaber einer Postbank 
Kreditkarte, die
–  über ein bei der Postbank geführtes Zahlungs-

konto abgerechnet wird, für das der Karten-
inhaber aber keine Berechtigungen hat,

–  über das bei einem anderen Zahlungsdienst-
leister geführte Zahlungskonto abgerechnet 
werden.

Diesen Karteninhabern wird die Kreditkarten-
abrechnung monatlich über das Portal  
https://kreditkarten.postbank.de bereitgestellt

Den für den Zugang benötigten persönlichen 
Zugangscode wird die Bank dem Karteninha-
ber übermitteln. Diesen Zugangscode hat der 
Karteninhaber nach Erhalt unverzüglich zu än-
dern. 

(3) Der Kalendertag eines jeden Monats, ab 
dem die Kreditkartenabrechnung zur Einsicht-
nahme bereitgestellt wird, ergibt sich aus der 
Bedienungsanleitung. Die Bank wird die Kredit-
kartenabrechnung einen angemessenen Zeit-
raum, der mindestens ein halbes Jahr beträgt, 
zur Einsichtnahme bereithalten. Mit dem 
Kreditkarten Online-Service kann der Karten-
inhaber darüber hinaus Informationen zu seiner 
Kreditkarte (z. B. über den Verfügungsrahmen) 
einsehen. Auf Wunsch des Kunden übersendet 
die Bank die Kreditkartenabrechnung zusätz-
lich gegen Entgelt. 

(4) Bei Teilnahme am Kreditkarten Online-Ser-
vice werden die Kreditkartenumsätze nach 
vorheriger Bereitstellung der Kreditkartenab-
rechnung dem angegebenen Konto belastet. 
Von Girokonten, die bei einem anderen Kredit-
institut geführt werden, werden die Kreditkar-
tenumsätze nach vorheriger Bereitstellung der 
Kreditkartenabrechnung im SEPA Basislast-
schriftverfahren eingezogen. 
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12 Prüfen der Rechnungszusammenstel-
lungen, Abrechnungen und sonstigen  
Mitteilungen der Bank, Frist für 
Einwendun gen, Genehmigung durch 
Schweigen 
(1) Der Karteninhaber hat Rechnungszusam-
menstellungen sowie sonstige Abrechnungen 
und Mitteilungen der Bank auf ihre Richtigkeit 
und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige 
Einwendungen unverzüglich zu erheben. Die 
Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen kann 
einen Schadensersatzanspruch der Bank gegen 
den Karteninhaber begründen. 

(2) Unbeschadet der Verpflichtung, Einwendun-
gen gegen Rechnungszusammenstellungen 
und Abrechnungen unverzüglich zu erheben, 
gelten diese als genehmigt, wenn ihnen nicht 
innerhalb von 28 Tagen nach Zugang wider-
sprochen wird. Zur Wahrung der Frist genügt 
die rechtzeitige Absendung. Der Kunde wird 
bei Fristbeginn auf diese Folgen besonders 
hingewiesen. Der Kunde kann auch nach Frist-
ablauf eine Berichtigung der Rechnungszu-
sammenstellung verlangen, muss dann aber 
die Unrichtigkeit beweisen. 

(3) Etwaige Einwendungen sind gegenüber 
der Bank zu erheben, und zwar möglichst 
 gegen über der kontoführenden Stelle oder 
gegenüber dem Card Service der Bank. 

13 Guthabenverzinsung und Jahressteuer-
bescheinigung 
Gewährt die Bank für auf Kreditkartenkonten 
unterhaltene Guthaben Zinsen und hat sie 
 einen Steuerabzug vorzunehmen, erhält der 
Steuerpflichtige eine Jahressteuerbescheini-
gung über die an das Finanzamt abgeführte 
Kapital ertragssteuer, soweit mit dem Kunden 
nicht die Ausgabe einer Einzelsteuerbescheini-
gung vereinbart worden ist. Die Ausgabe einer 
Jahresbescheinigung nach § 24c EStG bleibt 
hiervon unberührt. 

14 Entgelte 
(1) Die vom Karteninhaber gegenüber der Bank 
geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“ 
der Bank. 

(2) Änderungen der Entgelte werden dem Karten-
inhaber spätestens zwei Monate vor dem Zeit-
punkt ihres Wirksamwerdens in Textform an-
geboten. Hat der Karteninhaber mit der Bank 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart 
(z. B. das Online-Banking), können die  Ände - 
 rungen auch auf diesem Wege angeboten 
werden.

(3) Bei Entgelten und deren Änderung für Zah-
lungen von Karteninhabern, die nicht Verbrau-
cher sind, verbleibt es bei den Regelungen in 
Nr. 12 Absätze 2 bis 6 der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der Bank. 

15 Erstattungs-, Berichtigungs- und Scha-
densersatzansprüche des Karteninhabers 

15.1 Erstattung bei nicht autorisierter Karten-
verfügung 
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Kartenver-
fügung in Form 
–  der Abhebung von Bargeld oder 
–  der Verwendung der Kreditkarte bei 

Vertrags unternehmen 
hat die Bank gegen den Karteninhaber keinen 
Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. 

Die Bank ist verpflichtet, dem Karteninhaber 
den Betrag unverzüglich und ungekürzt zu er-
statten. Wurde der Betrag einem Konto belas-
tet, bringt die Bank dieses wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne die nicht autori-
sierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese 
Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des 
Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungs-
verzeichnis Postbank“ zu erfüllen, der auf den 
Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt 
wurde, dass die Kartenzahlung nicht autorisiert 
ist, oder die Bank auf andere Weise davon 
Kenntnis  erhalten hat. Hat die Bank einer zu-
ständigen Behörde berechtigte Gründe für den 
Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten 
des Karteninhabers vorliegt, schriftlich mitge-
teilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 
unverzüg lich zu prüfen und zu erfüllen, wenn 
sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

15.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehler-
hafter oder verspäteter Ausführung einer 
auto  risierten Kartenverfügung 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehler-
haften Ausführung einer autorisierten Karten-
verfügung in Form 
–  der Abhebung von Bargeld oder 
–  der Verwendung der Karte bei Vertrags-

unternehmen 
kann der Karteninhaber von der Bank die unver-
zügliche und ungekürzte Erstattung des Ver-
fügungsbetrages insoweit verlangen, als die 
Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft 
war. 

(2) Der Karteninhaber kann über den Absatz 1 
hinaus von der Bank die Erstattung der Ent-
gelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm 
diese im Zusammenhang mit der nicht erfolg-
ten oder fehlerhaften Ausführung der autori-
sierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt 
oder seinem Konto belastet wurden. 

(3) Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers erst 
nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nr. I 6 ein 
(Verspätung), kann der Zahlungsempfänger 
von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, 
dass dieser die Gutschrift des Zahlungsbetra-
ges auf dem Konto des Zahlungsempfängers 
so vornimmt, als sei die Kartenzahlung ord-
nungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht 
nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Karteninha-
ber kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung 
nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die 
Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des 
Karteninhabers nachvollziehen und ihn über 
das Ergebnis unterrichten. 

15.3 Schadensersatzansprüche des Kartenin-
habers aufgrund einer nicht autorisierten oder 
einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus-
führung einer autorisierten Kartenverfügung 
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Kartenver-
fügung oder im Falle einer nicht erfolgten, 
fehlerhaften oder verspäteten Ausführung 
 einer autorisierten Kartenverfügung kann der 
Karteninhaber von der Bank einen Schaden, 
der nicht bereits von Nr. 15.1 und 15.2 erfasst 
ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das 
einer zwischengeschalteten Stelle zur Last 
fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es 
sei denn, dass die wesentliche Ursache bei 
 einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der 
Karteninhaber vorgegeben hat. 

(2) Handelt es sich bei dem Karteninhaber 
nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der 
Einsatz der Kreditkarte in einem Land außer-
halb Deutschlands und des Europäischen Wirt-
schaftsraumes (Drittstaat), beschränkt sich die 
Haftung der Bank für das Verschulden einer 
an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs 
 beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl 
und Unterweisung einer solchen Stelle. 

(3) Hat der Karteninhaber durch ein schuld-
haftes Verhalten zur Entstehung des Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Um-
fang Bank und Karteninhaber den Schaden zu 
tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz 
ist auf 12.500 EUR je Kartenzahlung begrenzt. 
Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung 
gilt nicht 
–  für nicht autorisierte Kartenzahlungen, 
–  bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der 

Bank, 
–  für Gefahren, die die Bank besonders über-

nommen hat, und 
–  für den dem Karteninhaber entstandenen 

Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Ver-
braucher ist. 

15.4 Frist für die Geltendmachung von An-
sprüchen nach Nr. 15.1–15.3
Ansprüche gegen die Bank nach Nr. 15.1 bis 
15.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kartenin-
haber die Bank nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit der Karten-
verfügung darüber unterrichtet hat, dass es 
sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte 
oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. 
Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, 
wenn die Bank den Karteninhaber über die 
aus der Kartenverfügung resultierende Belas-
tungs buchung entsprechend dem für Umsatz-
informationen vereinbarten Weg, spätestens 
innerhalb eines Monats nach der Belastungs-
buchung, unterrichtet hat; anderenfalls ist für 
den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Haftungsansprüche nach Num-
mer 15.3 kann der Karteninhaber auch nach 
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
dieser Frist verhindert war. 



15.5 Erstattungsanspruch bei autorisierter 
Kartenverfügung ohne genaue Betragsangabe 
und Frist für die Geltendmachung des Anspruchs 
(1) Der Karteninhaber kann von der Bank die 
unverzügliche und ungekürzte Erstattung des 
Verfügungsbetrages verlangen, wenn er eine 
Kartenverfügung bei einem Vertragsunterneh-
men in der Weise autorisiert hat, dass 
–  bei der Autorisierung der genaue Betrag 

nicht angegeben wurde und 
–  der Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt, 

den der Karteninhaber entsprechend seinem 
bisherigen Ausgabeverhalten, dem Inhalt 
des Kartenvertrages und den jeweiligen Um-
ständen des Einzelfalles hätte erwarten kön-
nen; mit einem etwaigen Währungsum-
tausch zusammenhängende Gründe bleiben 
außer Betracht, wenn der vereinbarte Refe-
renzwechselkurs zugrunde gelegt wurde. 

Der Karteninhaber ist verpflichtet, gegenüber 
der Bank die Sachumstände darzulegen, aus 
denen er seinen Erstattungsanspruch herleitet. 

(2) Der Anspruch auf Erstattung ist ausge-
schlossen, wenn er nicht innerhalb von acht 
Wochen nach dem Zeitpunkt der Belastung 
des Umsatzes auf dem Abrechnungskonto 
 gegenüber der Bank geltend gemacht wird. 

15.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
Ansprüche des Karteninhabers gegen die Bank 
nach Nr. 15.1–15.5 sind ausgeschlossen, 
wenn die einen Anspruch begründenden Um-
stände 
–  auf einem ungewöhnlichen und unvorher-

sehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank 
keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr 
nicht hätten vermieden werden können, 
oder 

–  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen 
Verpflichtung herbeigeführt wurden. 

16 Haftung des Karteninhabers für nicht 
autorisierte Kartenverfügungen 

16.1 Haftung des Karteninhabers bis zur 
Sperr anzeige 
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder 
PIN, werden sie ihm gestohlen oder kommen 
sie ihm sonst abhanden oder wird die Karte 
sonst missbräuchlich verwendet und kommt 
es dadurch zu nicht autorisierten 
Kartenverfügun gen in Form
– der Abhebung von Bargeld oder
–  der Verwendung der Karte bei einem 

Vertrags unternehmen, 
so haftet der Karteninhaber für Schäden, die 
bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht 
werden, in Höhe von maximal 50 EUR, ohne 
dass es darauf ankommt, ob den Karteninha-
ber an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigen 
Abhandenkommen oder sonstigem Miss-
brauch ein Verschulden trifft.

(2) Der Karteninhaber haftet nicht nach Ab-
satz 1, wenn
–  es ihm nicht möglich gewesen ist, den Ver-

lust, den Diebstahl, das Abhandenkommen 
oder eine sonstige missbräuchliche Verwen-
dung der Karte bzw. des mobilen Endgerä-
tes mit der digitalen Karte vor dem nicht au-
torisierten Zahlungsvorgang zu bemerken, 
oder

–  der Verlust der Karte durch einen Angestellten, 
einen Agenten, eine Zweigniederlassung der 
Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tätig-
keiten der Bank ausgelagert wurden, verur-
sacht worden ist.

(3) Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht 
um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz 
der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands 
und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) 
(Drittstaat), trägt der Karteninhaber den auf-
grund nicht autorisierter Kartenverfügungen 
entstehenden Schaden nach Absatz 1 auch 
über einen Betrag von maximal 50 EUR hinaus, 
wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen 
Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig 
verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verlet-
zung ihrer Pflichten zur Entstehung des Scha-
dens beigetragen, haftet die Bank für den ent-
standenen Schaden im Umfang des von ihr zu 
vertretenen Mitverschuldens.

(4) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht 
autorisierten Verfügungen und hat der Karten-
inhaber in betrügerischer Absicht gehandelt 
oder seine Sorgfaltspflichten nach diesen 
Bedingun gen vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt, trägt der Karteninhaber den hierdurch 
entstandenen Schaden in vollem Umfang. 
Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann 
insbesondere dann vorliegen, wenn
–  er den Verlust oder den Diebstahl der phy-

sischen Karte oder die missbräuchliche Ver-
fü gung der Bank oder dem Zentralen Sperr-
annahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich 
mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis 
erlangt hat,

–  die persönliche Geheimzahl auf der physi-
schen Karte vermerkt oder zusammen mit der 
Karte verwahrt war (zum Beispiel im Original-
brief, in dem sie dem Karteninhaber mitge-
teilt wurde),

–  die persönliche Geheimzahl einer anderen 
Person mitgeteilt und der Missbrauch dadurch 
verursacht wurde.

(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des 
Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt, 
verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
den für die Karte geltenden Verfügungs rah men.

(6) Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des 
Schadens nach den Absätzen 1, 3 und 4 ver-
pflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperr-
anzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank 
nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der 
Sperranzeige sichergestellt hatte, und der 
Schaden dadurch eingetreten ist.

(7) Hat die Bank bei Einsatz der Kreditkarte 
eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne 
des § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetz nicht verlangt oder der Zahlungsemp-
fänger oder sein Zahlungsdienstleister diese 
nicht akzeptiert, obwohl die Bank zur starken 
Kunden authentifizierung nach § 55 ZAG ver-
pflichtet war, bestimmt sich die Haftung des 
Karten inhabers und der Bank abweichend von 
den Absätzen 1, 3 und 4 nach den Bestim-
mungen des § 675v Absatz 4 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. Eine starke Kundenauthentifi-
zierung erfordert insbesondere die Verwendung 
von zwei voneinander unabhängigen Elementen 
aus den Kategorien Wissen (etwas, das der 
Karteninhaber weiß, z. B. PIN), Besitz (etwas,  

das der Karteninhaber besitzt, zum Beispiel 
Kreditkarte) oder Inhärenz (etwas, das der 
Karteninhaber ist, z. B. Fingerabdruck).

(8) Die Absätze 2, 5 bis 7 finden keine Anwen-
dung, wenn der Karteninhaber in betrügerischer 
Absicht gehandelt hat.

16.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperr-
anzeige 
Sobald der Verlust oder Diebstahl der Karte, 
die missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte 
oder PIN gegenüber der Bank oder einer 
Repräsen tanz des Mastercard bzw. Visa Card-
Verbundes angezeigt wurde, übernimmt die 
Bank alle danach durch Verfügungen in Form
–  der Abhebung von Bargeld an einem Geld-

automaten,
–  der Verwendung der Kreditkarte bei einem 

Vertragsunternehmen entstehenden Schäden.
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer 
Absicht, trägt der Karteninhaber auch die 
nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.

17 Gesamtschuldnerische Haftung mehrerer 
Antragsteller 
(1) Für die Verbindlichkeiten aus einer gemein-
sam beantragten Kreditkarte haften die Antrag-
steller als Gesamtschuldner, d. h., die Bank kann 
von jedem Antragsteller die Erfüllung sämtli-
cher Ansprüche fordern. 

(2) Jeder Antragsteller kann das Vertragsver-
hältnis nur mit Wirkung für alle Antragsteller 
jederzeit durch Kündigung beenden. 

(3) Jeder Antragsteller hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die an ihn ausgegebene Kreditkarte mit 
Wirksamwerden der Kündigung unverzüglich 
an die Bank zurückgegeben wird. Die Aufwen-
dungen, die aus der weiteren Nutzung  einer 
Kreditkarte bis zu ihrer Rückgabe an die Bank 
entstehen, haben die Antragsteller ebenfalls 
gesamtschuldnerisch zu tragen. Unabhängig 
davon wird die Bank zumutbare Maßnahmen 
ergreifen, um Verfügungen mit der gekündig-
ten Kreditkarte nach Erklärung der Kündigung 
zu unterbinden. 

18 Eigentum und Gültigkeit der Kredit-
karte 
(1) Die Kreditkarte bleibt im Eigentum der 
Bank. Sie ist nicht übertragbar. 

Die Kreditkarte ist nur für den auf der Kredit-
karte angegebenen Zeitraum gültig. 

(2) Mit der Ausgabe einer neuen Kreditkarte, 
spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit ist 
die Bank berechtigt, die alte Kreditkarte zu-
rückzuverlangen. Endet die Berechtigung, die 
Kreditkarte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kün-
digung des Kreditkartenvertrages), so hat der 
Karteninhaber die Kreditkarte unverzüglich an 
die Bank, und zwar möglichst an die konto-
führende Stelle oder an den Card Service der 
Bank, zurückzugeben. 

(3) Die Bank behält sich das Recht vor, auch 
während der Laufzeit einer Kreditkarte diese 
gegen eine neue auszutauschen; Kosten ent-
stehen dem Karteninhaber dadurch nicht. 
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19 Kündigungsrecht des Karteninhabers 
Der Kunde kann den Kreditkartenvertrag je-
derzeit mit einer Kündigungsfrist von einem 
Monat kündigen. 

20 Kündigungsrecht der Bank 
(1) Die Bank kann den Kreditkartenvertrag 
 unter Einhaltung einer angemessenen, mindes-
tens zweimonatigen Kündigungsfrist kündigen. 
Die Bank wird den Kreditkartenvertrag mit 
 einer längeren Kündigungsfrist kündigen, wenn 
dies unter Berücksichtigung der berechtigten 
Belange des Karteninhabers geboten ist. 

(2) Die Bank kann den Kreditkartenvertrag 
fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt, durch den die Fortsetzung des Kredit-
kartenvertrages auch unter angemessener 
 Berücksichtigung der berechtigten Belange des 
Kunden für die Bank unzumutbar ist. 

(3) Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, 
wenn 
–  der Kunde unrichtige Angaben über seine 

Vermögenslage gemacht hat und die Bank 
hierauf die Entscheidung über den Abschluss 
des Kreditkartenvertrages gestützt hat oder 

–  eine wesentliche Verschlechterung seiner 
Vermögenslage eintritt oder einzutreten 
droht und dadurch die Erfüllung der Verbind-
lichkei ten aus dem Kreditkartenvertrag gegen-
über der Bank gefährdet ist oder 

–  das für die Abbuchung der Kreditkarten- 
Umsätze bestimmte Girokonto aufgelöst oder 
ein für das Girokonto eingeräumter Überzie-
hungskredit gekündigt wird. 

21 Folgen der Kündigung 
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die 
Kreditkarte nicht mehr benutzt werden. Die 
Kreditkarte ist unverzüglich und unaufgefordert 
an die Bank zurückzugeben. Auf der Kredit-
karte befindliche unternehmensgenerierte Zu-
satzanwendungen hat der Karteninhaber bei 
dem Unternehmen, das die Zusatzanwendung 
auf die Kreditkarte aufgebracht hat, unverzüg-
lich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur 
weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zu-
satzanwendung richtet sich nach den für jene 
Zusatzanwendung geltenden Regeln. 

22 Sperre und Einziehung der Kreditkarte 
(1) Die Bank darf die Kreditkarte sperren und 
den Einzug der Kreditkarte (z. B. an Geldauto-
maten) beziehungsweise die Löschung der 
 digitalen Karte verlangen oder dies selbst ver-
anlassen, 
–  wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag 

aus wichtigem Grund zu kündigen, 
–  wenn sachliche Gründe im Zusammenhang 

mit der Sicherheit der Kreditkarte dies recht-
fertigen oder 

–  wenn der Verdacht einer nicht autorisierten 
oder betrügerischen Verwendung der 
Kredit karte besteht. 

Darüber wird die Bank den Kontoinhaber un-
ter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe 
möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich 
nach der Sperre oder Löschung unterrichten. 
Die Bank wird die Karte entsperren oder diese 
durch eine neue Karte ersetzen, wenn die 
Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben 
sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karten-
inhaber unverzüglich. 

Die Bank wird den Karteninhaber unter An-
gabe der hierfür maßgeblichen Gründe mög-
lichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach 
der Sperre über die Sperre unterrichten. Die 
Bank wird die Kreditkarte entsperren oder 
durch eine neue Kreditkarte ersetzen, wenn 
die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben 
sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karten-
inhaber. 

(2) Die Bank ist berechtigt, die Kartennummern 
abhandengekommener, gesperrter oder durch 
Kündigung ungültig gewordener Kreditkarten 
den Vertragsunternehmen in Sperrlisten oder 
auf ähnliche Weise bekannt zu geben. 

(3) Hat der Karteninhaber auf einer eingezo-
gen en Kreditkarte eine Zusatzanwendung ge-
speichert, so hat der Einzug der Kreditkarte 
zur Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht 
mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einzie-
hung in der Kreditkarte gespeicherte unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendungen kann 
der Karteninhaber von der Bank herausverlan-
gen, nachdem diese die Kreditkarte von der 
Stelle, die die Kreditkarte eingezogen hat, zur 
Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank 
ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in  
Bezug auf die unternehmensgenerierten Zu-
satzanwendungen dadurch zu erfüllen, dass 
sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsver-
kehrs funktionen bereinigte Kreditkarte aushän-
digt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung  
einer auf der Kreditkarte befindlichen bankge-
nerierten Zusatzanwendung richtet sich nach 
den für jene Zusatzanwendung geltenden 
Regeln.

II Zusatzanwendungen 

1 Speicherung von Zusatzanwendungen 
auf der Kreditkarte 
(1) Der auf der Kreditkarte befindliche Chip 
kann auch als Speichermedium für eine bank-
generierte Zusatzanwendung (z. B. in Form 
 eines Jugendschutzmerkmals) oder für eine 
unternehmensgenerierte Zusatzanwendung 
(z. B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) 
genutzt werden. 

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatz-
anwendung richtet sich nach dem Rechtsver-
hältnis des Karteninhabers zur Bank. 

(3) Eine unternehmensgenerierte Zusatzan-
wendung kann der Karteninhaber nach Maß-
gabe des mit dem Unternehmen geschlossenen 
Vertrages nutzen. Es obliegt der Entscheidung 
des Karteninhabers, ob er seine Kreditkarte 
zur Speicherung einer unternehmensgenerier-
ten Zusatzanwendung nutzen möchte. Die 
Speicherung einer unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendung auf der Kreditkarte erfolgt 
am Terminal des Unternehmens nach Abspra-
che zwischen dem Kunden und dem Unter-
nehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt 
der am Unternehmensterminal kommunizier-
ten Daten keine Kenntnis. 

2 Verantwortlichkeit des Unternehmens 
für den Inhalt einer unternehmensgene-
rierten Zusatzanwendung 
Die Bank stellt mit dem Chip auf der Kredit-
karte lediglich die technische Plattform zur 
Verfügung, die es dem Kunden ermöglicht, in 
der Kreditkarte unternehmensgenerierte Zu-
satzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, 
die das Unternehmen über die unternehmens-
generierte Zusatzanwendung gegenüber dem 
Kunden erbringt, richtet sich ausschließlich 
nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwi-
schen dem Kunden und dem Unternehmen. 

3 Reklamationsbearbeitung bei Zusatz-
anwendungen 
(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung be-
treffen, hat der Kunde ausschließlich gegen-
über dem Unternehmen geltend zu machen, 
das die Zusatzanwendung in die Kreditkarte 
eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbei-
tet derartige Einwendungen auf Basis der bei 
ihm gespeicherten Daten. Der Kunde darf die 
Kreditkarte zum Zwecke der Reklamationsbe-
arbeitung nicht dem Unternehmen aushändigen. 

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bank-
generierten Zusatzanwendung betreffen, hat 
der Karteninhaber ausschließlich gegenüber 
der Bank geltend zu machen. 

4 Keine Angabe der von der Bank an den 
Kunden ausgegebenen PIN bei unterneh-
mensgenerierten Zusatzanwendungen 
(1) Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung 
oder Nutzung einer unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendung auf der Kreditkarte wird 
die von der Bank an den Karteninhaber aus-
gegebene PIN nicht eingegeben. 

(2) Sofern das Unternehmen, das eine unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendung in die 
Kreditkarte eingespeichert hat, dem Karten-
inhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff 
auf diese Zusatzanwendung mit einem sepa-
raten von ihm wählbaren Legitimationsmedium 
abzusichern, so darf der Kunde zur Absiche-
rung der unternehmensgenerierten Zusatzan-
wendung nicht die PIN verwenden, die ihm 
von der Bank für die Nutzung der Zahlungs-
verkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt 
worden ist. 

5 Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendun-
gen 
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem 
Unternehmen in Betracht, das die Zusatzan-
wendung in den Chip der Kreditkarte einge-
speichert hat, und ist nur dann möglich, wenn 
das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung 
seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sper-
rung von bankgenerierten Zusatzanwendungen 
kommt nur gegenüber der Bank in Betracht 
und richtet sich nach dem mit der Bank ge-
schlossenen Vertrag. 



III Änderungen der Geschäfts-
bedingungen 

Änderungen dieser Geschäftsbedingungen 
werden dem Karteninhaber spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Hat der Karteninhaber mit der Bank im Rahmen 
seiner Geschäftsbeziehung einen elektroni-
schen Kommunikationsweg vereinbart (zum 
Beispiel das Online-Banking), können die Än-
derungen auch auf diesem Weg angeboten 
werden. 

IV Außergerichtliche Streitschlich-
tung und Beschwerdemöglichkeit 

(1) Die Bank nimmt am Streitbeilegungsver-
fahren der Verbraucherschlichtungsstelle 
„Ombudsmann der privaten Banken“ 
(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat 
der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung 
 einer Streitigkeit mit der Bank den Ombuds-
mann der privaten Banken anzurufen. Betrifft 
der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit 
aus dem Anwendungsbereich des Zahlungs-
diensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürger-
lichen Gesetzbuches), können auch Kunden, 
die nicht Verbraucher sind, den Ombudsmann 
der privaten Banken anrufen. Näheres regelt 
die „Verfahrensordnung des Ombudsmanns 
der privaten Banken“, die auf Wunsch zur 
Verfügung  gestellt wird oder im Internet unter   
www.bankenverband.de abrufbar ist. Die 
 Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, 
Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerde-
stelle beim Bundesverband deutscher Banken 
e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin,   
Telefax: 030 1663 – 3169,  
E-Mail: ombudsmann@bdb.de zu richten.

(2) Ferner besteht für den Karteninhaber die 
Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur 
dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurhein-
dorfer Straße 108, 53117 Bonn, über Verstöße 
der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des 
Bürger lichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen 
Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren. 

Fassung: 25. Juni 2021


